
GESTIS-Stoffdatenbank

IDENTIFIKATION

Tannin
Gerbsäure
Gallotannin

ZVG-Nummer: 109768
CAS-Nummer: 1401-55-4
EG-Nummer: 215-753-2

CHARAKTERISIERUNG

STOFFGRUPPENSCHLÜSSEL

142325
143401
142101

Saccharidderivate, Glykoside
Carbonsäureester, substituiert
Phenole, substituiert

AGGREGATZUSTAND

Der Stoff ist fest.

EIGENSCHAFTEN

Farbe: gelb bis braun
Geruch: geruchlos

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

Gemisch von verschiedenen Estern und Glykosiden der Gallussäure aus Galläpfeln, Rinde und
anderen Pflanzenteilen, besonders aus Eichenrinde.
Das Grundgerüst des Tannins ist ein D-Glukose-Molekül, das mit Gallussäure bzw.
Galloylgallussäure verestert ist. Normalerweise sind 1 bis 2 Hydroxylgruppen mit Gallussäure
verestert und die restlichen mit Galloylgallussäure.
 
Brennbarer Feststoff.
Leicht löslich in Wasser.
Wässrige Lösung reagiert sauer.
Der Stoff ist gewässergefährdend.
(s. Kapitel VORSCHRIFTEN).

FORMEL

Tannin



C76H52O46

Molmasse: 1701,23 g/mol

TOXIKOLOGIE / ÖKOTOXIKOLOGIE

TOXIKOLOGISCHE DATEN

LD50 oral Ratte
Wert: 2260 mg/kg
Referenz: Toxicology of Drugs and Chemicals, Deichmann, W.B., New York, Academic

Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 571, 1969.

Quelle: 02071 

ÖKOTOXIKOLOGISCHE DATEN

LC50 Fisch (96 Stunden)
Minimalwert: 73,9 mg/l
Maximalwert: 73,9 mg/l
Medianwert: 73,9 mg/l
Studienanzahl: 1
Referenz: Somanath, B. 1991. Effect of Acute Sublethal Concentration of Tannic Acid on

the Protein, Carbohydrate and Lipid Levels in the Tissues of the Fish Labeo
rohita. J.Environ.Biol. 12(2):107-112

Quelle: 02072 

PHYSIKALISCH CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHMELZPUNKT

Der Stoff zersetzt sich beim Erhitzen (s. Zersetzungstemperatur).

DICHTE

http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de%2F109768.xml?f=templates&fn=print.htm&GLOBAL=G_&G_DIEXSL=GESTIS-PRINT.XSL#02071
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de%2F109768.xml?f=templates&fn=print.htm&GLOBAL=G_&G_DIEXSL=GESTIS-PRINT.XSL#02072


SCHÜTTDICHTE
Wert: ca. 220 kg/m³

FLAMMPUNKT

Flammpunkt: 199 °C

WASSERLÖSLICHKEIT

Löslichkeit: 250 g/l
Temperatur: 20 °C

pH-WERT

pH-Wert: ca. 3,5
Temperatur: 20 °C
Konzentration: 100 g/l

GEFÄHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN

Zersetzungstemperatur: > 210 °C

UMGANG UND VERWENDUNG

VERWENDUNG

Der Stoff wird verwendet als:
- Rostumwandler
Der Stoff ist enthalten in:
- Klebstoffen
Der Stoff wird verwendet zur Herstellung von:
- Gallussäure und Pyrogallol
- Tinten
Der Stoff wird verwendet für:
- Fruchtsaft-, Bier- und Weinklärung
- Behandlung von Kesselwasser
- Koagulation (Gummiproduktion)
Der Stoff wird verwendet in:
- der Gerberei (Gerbmittel)
- der Medizin (Adstringens, Antisptikum, Hämostyptikum)
- der Textilfärberei (Beizmittel)
- der Photographie

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN – HANDHABUNG

Arbeitsraum - Ausstattung/Belüftung:
Lüftungsmaßnahmen auf die anderen verwendeten Stoffe abstimmen.
Besteht die Möglichkeit der Freisetzung von Stäuben, ist eine Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes
vorzusehen.
Der Fußboden sollte keinen Bodenabfluss haben.
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.



Apparaturen:Stäube ggf. an der Austrittsstelle absaugen.
Emissionsgrenzwerte beachten, ggf. Abluftreinigung vorsehen.
Behälter und Leitungen sind eindeutig zu kennzeichnen.

Hinweise zum sicheren Umgang:
Gefäße nicht offen stehen lassen.
Beim Ab- und Umfüllen sowie bei offener Anwendung muss eine ausreichende Lüftung gewährleistet
sein.
Bei offenem Hantieren Staubentwicklung vermeiden.

Reinigung und Instandhaltung:
Staubbildung vermeiden. Nicht vermeidbare Staubablagerungen sind regelmäßig aufzunehmen.
Geprüfte Industriestaubsauger oder Sauganlagen verwenden.
Bei Reinigungsarbeiten Staub nicht unnötig aufwirbeln.
Das Abblasen zu Reinigungszwecken ist nicht zulässig.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN – LAGERUNG

Lagerbedingungen:
Keine Lebensmittelgefäße verwenden - Verwechslungsgefahr!
Behälter dicht geschlossen halten.
Lagertemperatur: Ohne Einschränkungen.
Trocken lagern.

Zusammenlagerungsbedingungen:
Lagerklasse 10 - 13 (Auf eine weitere Differenzierung wird verzichtet, da es innerhalb der
Lagerklassen 10 - 13 keine gesetzlichen Zusammenlagerungsbeschränkungen gibt.)
Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden.
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten:
- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe.
- Ansteckungsgefährliche, radioaktive und explosive Stoffe.
- Stark oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1A.
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt
(Einzelheiten siehe TRGS 510):
- Gase
- Entzündbare flüssige Stoffe der Lagerklasse 3.
- Sonstige explosionsgefährliche Stoffe der Lagerklasse 4.1A.
- Selbstentzündliche Stoffe.
- Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln.
- Oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1B.
- Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen. 
- Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe.
- Brennbare und nicht brennbare akut giftige Stoffe der Lagerklassen 6.1A und 6.1B.
Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische
Reaktionen möglich sind.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN - BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ

Technische, konstruktive Maßnahmen:
Stoff ist brennbar.
Feuerlöscheinrichtungen sind bereitzustellen.

PERSÖNLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Körperschutz:
Schürze bzw. Laborkittel tragen.

http://www.baua.de/cln_135/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-510.html


Atemschutz:
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung) ist das Tragen von Atemschutz
erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten.
Atemschutzgerät: Partikelfilter P1, Kennfarbe weiß.

Augenschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz verwenden.

Handschutz:
Die Verwendung beständiger Schutzhandschuhe wird empfohlen.
Hautschutzsalben bieten keinen so wirksamen Schutz wie Schutzhandschuhe. Deshalb sollten
geeignete Schutzhandschuhe so weit wie möglich bevorzugt werden.
Nachfolgende Daten gelten für Tannin-Lsg. bis 60 % :
Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien (Durchbruchzeit >= 8 Stunden):
Naturkautschuk/Naturlatex - NR (0,5 mm) (ungepuderte und allergenfreie Produkte verwenden)
Polychloropren - CR (0,5 mm)
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm)
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)
Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm)
Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm)
 
Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte
Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven
Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen.
Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke
verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff. Bei
Übertragung auf Substanzgemische dürfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.

Arbeitshygiene:
Übliche Hygienemaßnahmen für den Umgang mit chemischen Stoffen beachten, insbesondere Haut
vor Pausen und bei Arbeitsende mit Wasser und Seife reinigen und fetthaltige Hautpflegemittel nach
der Reinigung verwenden.
Einatmen von Stäuben vermeiden.

ENTSORGUNG

Kein gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).
Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen
Vorschriften beseitigt werden.
 
Sammlung von Kleinmengen:
In Sammelbehälter für feste organische Rückstände geben.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Staubschutzmaske verwenden.
Mechanisch aufnehmen, Staubentwicklung vermeiden.
Anschließend Raum lüften und verschmutzte Gegenstände und Boden reinigen.
 
Gewässergefährdung:
Wassergefährdend. Beim Eindringen größerer Mengen in Gewässer, Kanalisation, oder Erdreich
Behörden verständigen.

MASSNAHMEN BEI BRÄNDEN

Brandklasse:
B flüssige oder flüssig werdende Stoffe



Geeignete Löschmittel:
Wasser (Sprühstrahl - keinen Vollstrahl einsetzen)
Trockenlöschpulver
Schaum
Kohlendioxid

Verhaltensmaßregeln:
Umliegende Gebinde und Behälter mit Sprühwasser kühlen.
Behälter wenn möglich aus der Gefahrenzone bringen.
Zündquellen beseitigen.
Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Persönliche Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:
Achtung! Gefährliche Zersetzungsprodukte können entstehen.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

VORSCHRIFTEN

Kein gefährlicher Stoff nach GHS.
Herstellerangabe der Firma Alfa Aesar

Quelle: 01251 

EINSTUFUNG WASSERGEFÄHRDENDER STOFFE

Stoff-Nr.: 8178
WGK 2 - wassergefährdend
Einstufung nach Anhang 3 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT)

Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe, staubförmig.
Zu behandeln wie Gesamtstaub. Die im Abgas enthaltenen staubförmigen Emissionen dürfen
folgende Werte nicht überschreiten:
Massenstrom: 0,20 kg/h
oder
Massenkonzentration: 20 mg/m³
Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die
Massenkonzentration von 0,15 g/m3 nicht überschritten werden.

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Den Transportvorschriften nicht unterstellt.

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN / VERWENDUNGSVERBOTE

Regel/Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen (BGR/GUV-SR 2003)
Schüler- und Lehrerexperimente sind mit diesem Stoff ohne Einschränkungen erlaubt.
Stoffliste GUV-SR 2004 (Stand 11.2010)

SONSTIGE VORSCHRIFTEN

http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de%2F109768.xml?f=templates&fn=print.htm&GLOBAL=G_&G_DIEXSL=GESTIS-PRINT.XSL#01251


TRGS 500
Schutzmaßnahmen; Ausgabe Januar 2008, ergänzt Mai 2008

TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern; Ausgabe Oktober 2010

LINKS

Internationale Grenzwerte (nur auf Englisch)

LITERATURVERZEICHNIS

Quelle: 00001
IFA: Erfassungs- und Pflegehandbuch der GESTIS-Stoffdatenbank (nicht öffentlich)

Quelle: 00332
EINECS - Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe (Liste der
Altstoffe)

Quelle: 00500
RÖMPP Online ab 2003

Quelle: 01210
Sicherheitsdatenblatt der Firma Merck

Quelle: 01251
GHS-Sicherheitsdatenblatt der Firma Alfa Aesar

Quelle: 02071
Toxicological Data, compiled by the National Institute of Health (NIH), USA, selected and distributed
by Technical Database Services (TDS), New York, 2009

Quelle: 02072
Ecotoxicological Data, compiled by the US Environmental Protection Agency (EPA), selected and
distributed by Technical Database Services (TDS), New York, 2009

Quelle: 05300
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" Ausgabe Oktober 2010

Quelle: 06632
BGR/GUV-R 190 "Einsatz von Atemschutzgeräten" Ausgabe 11/2009

Quelle: 07504
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24.07.2002, GMBl. 2002, Heft 25 - 29, S. 511 - 605.

Quelle: 07586
Einstufung nach Anhang 3 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe; UBA; Stand
03.04.2013

Quelle: 07795
H. Geerißen "GloSaDa 2000 Plus - Glove Safety Data"

Quelle: 99999

http://www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-500.html
http://www.baua.de/cln_135/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-510.html
http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx
http://www.baua.de/cln_135/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-510.html


Angabe des Bearbeiters
Dieses Stoffdatenblatt wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung, gleich aus welchem

Rechtsgrund, übernommen werden.


